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B-J. Im 19. Sunt be«

Ijanbelte ber ©tänberat bie

Vorlage beS VunbeSrateS betreff, bie ©in«
fdjränfung ber ©amStagSar beit, meiere feitenS
beS ©chmeiger. ©emerbebereinS Oegenftanb einer @rt=

quete unb VebanbtungSgegertftdttb ber ©eneratüer»
fammlttng in 6t)ur mar.

Ser ©tänberat gab ber Vorlage folgettbe gaffung,
(ba§ ©tngeïlammerte betrifft bie bunbeSrötliclje SSorlage) VunbeS«
gefe£ betreffenb ©rgäujung beS VunbeSgefejjeS bom
23. SJtärj 1877 betreffenb bie Slrbeit in ben gabrifen«
(SSunbeSgefe^ betr. bie ©amêtagsarbeit in ben gabrtten.j

Strt. 1. Sn ben bent VunbeSgefefz betr. bie Slrbeit
in ben gabrifen, toom 23. SQtärg 1877, unterft'etlten itt=

buftrieHen Slnftalten barf, mit ©infctjlufj ber Steinig«
itngSarbeiten, am ©amStag nur 9 ©tunben unb feines«

falls länger als bis abenbS 5 H£)r gearbeitet merben
(unb an ben SSorabeitben gefetjltdjer gefttage).

_

Sin biefen Sagen barf ber ©eginn ber SlrbeitSgeit
nid^t fritter angefefct merben als an ben übrigen Sagen.

Strt. Ibis. i[t unterfagt, bie buret) Slrt. 11 beS

VunbeSgefefceS betr. bie Slrbeit in ben gabrifen, bom

23. S0fär§ 1877, unb bie buret) Slrt. 1, Slbfa| 1, gegen«
inärtigen ©efefjeS feftgefe|te StrbeitS^eit baburch

'

jtt ber«

langem, bafj ben Arbeitern Slrbeit nach §aufe mitge«
geben mirb. (Oer VmtbeSrat mill biefeë SSerbot nur für ©ant#«
tage aufftetlen.)

Slrt. 2. Sie Veftimmungen beS Slrt. -1 ftnben Sin«

menbung audj auf folche betriebe, meldte an ©onn«
unb gefttagen unterbrochen merben müffen, nadjts
aber, nach ÜDtafjgabe bon Slrt. 13 beS gabrifgefe^eS, fort«
geführt merben bärfen. Ser VunbeSrat ift ermächtigt,
für folche ^Betriebe, melche bie Stotmenbigfeit ber Stacht«
arbeit an bett Vorabenben bon ©ottn« ttnb gefttagen
nadjmeifen, eine StuSnaljme gu geftatten. (Unnerünbert
angenommen.)

Slrt. 3. Sie Veftimmungen beS Slrt. 1 Slbf. 1 finben
feine Slnmenbung :

a) auf bie in Strt. 12 beS gabrifgefefseS borgefeljeue
^ilfSarbeiten ;

b) auf gabrifätiönsprögeffe, für melche, nach ffltajj«
gäbe bon Slrt. 13 unb 14 beS gabrifgefe|eS, ununter«
brodjener Setrieb (Stacht« unb ©onntagSarbeit) bemiHigt
ift. (tlnoeränbert.)

Slrt. 4. Sie ©rteilung bon Vemittigungen für aus«

rtabmSmeife unb borübergehenbe Verlängerung ber

SlrbeitSgeit an ©amstagen ift bei alten Snbuftrien git«

täffig, falls baS Vortjanbenfein einer beftimmten unb
Smingenben äußeren Veranlaffung ttachgemiefen mirb
unb baS Verlangen bie geitbaiter bon 2 SBo^ett nicht
überfteigt.
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Mer nicht Schritt hAt mit der Zeit,
Ast dem Untergang geweiht!

Das „Samstagsgesetz"
vor dem Ständerat.

(Aus den Mitteilungen des

Sekretariates
des Schweizer. Gewerbevereins.)

8-.1. Am 19. Juni be-

handelte der Ständerat die

Vorlage des Bundesrates betreff, die Ein-
schränkung der Samstagsarbeit, welche seitens
des Schweizer. Gewerbevereins Gegenstand einer En-
quete und Behandluugsgegenständ der Generalver-
sammlung in Chur war.

Der Ständerat gab der Vorlage folgende Fassung,
(das Eingeklammerte betrifft die bundesrätliche Vorlage) Bundes-
gesetz betreffend Ergänzung des Bundesgesetzes vom
23. März 1877 betreffend die Arbeit in den Fabriken..
(Bundesgesetz betr. die Samstagsarbeit in den Fabriken.)

Art. 1. In den dem Bundesgesetz betr. die Arbeit
in den Fabriken, vom 23. März 1877, unterstellten in-
dustriellen Anstalten darf, mit Einschluß der Reinig-
ungsarbeiten, am Samstag nur 9 Stunden und keines-

falls länger als bis abends 5 Uhr gearbeitet werden
(und an den Vorabenden gesetzlicher Festtage).

An diesen Tagen darf der Beginn der Arbeitszeit
nicht früher angesetzt werden als an den übrigen Tagen.

Art. là Es ist untersagt, die durch Art. 11 des

Bundesgesetzes betr. die Arbeit in den Fabriken, vom

23. März 1877, und die durch Art. 1, Absatz 1, gegen-
tvärtigen Gesetzes festgesetzte Arbeitszeit dadurch zu ver-
längern, daß den Arbeitern Arbeit nach Hause mitge-
geben wird. (Der Bundesrat will dieses Verbot nur für Sams-
tage aufstellen.)

Art. 2. Die Bestimmungen des Art.-1 finden An-
Wendung auch auf solche Betriebe, welche an Sonn-
und Festtagen unterbrochen werden müssen, nachts
aber, nach Maßgabe von Art. 13 des Fabrikgesetzes, fort-
geführt werden dürfen. Der Bundesrat ist ermächtigt,
für solche Betriebe, welche die Notwendigkeit der Nacht-
arbeit an den Vorabenden von Sonn- und Festtagen
nachweisen, eine Ausnahme zu gestatten. (Unverändert
angenommen.)

Art. 3. Die Bestimmungen des Art. 1 Abs. 1 finden
keine Anwendung :

g) auf die in Art. 12 des Fabrikgesetzes vorgesehene
Hilfsarbeiten;

b) auf Fabrikätionsprozesse, für welche, nach Maß-
gäbe von Art. 13 und 14 des Fabrikgesetzes, ununter-
brochener Betrieb (Nacht- und Sonntagsarbeit) bewilligt
ist. (Unverändert.)

Art. 4. Die Erteilung von Bewilligungen für aus-
nahmsweise und vorübergehende Verlängerung der

Arbeitszeit an Samstagen ist bei allen Industrien zu-
lässig, falls das Vorhandensein einer bestimmten und
zwingenden äußeren Veranlassung nachgewiesen wird
und das Verlangen die Zeitdauer von 2 Wochen nicht
übersteigt.
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®er Burtbeêrat wirb aufjetbem btejentgen Snbuftrien
begeidjnen, welken in SBürbigung i£)rer befonberett Be=

triebst»erî)ättniffe Bewißigungen für SSerlängerung ber
©amgtaggarbeit auch auê anberen Orünben unb für
längere ^eitbauer erlaubt werben bürfen. ®ie (Srteitung
ber Bewilligungen ift ©ache ber in Slrt. 11 Stbfah 4
be§ gabrtfgefege» bezeichneten fantonalert Beworben.
(®er 93imbe8rat miß bie (Beroültgmtgen nur burd) bie ®antmt§=
regterungen erteilen taffen unb zroar a. roetra Éïotfctffe, bereu
Batur angegeben ift, norliegen; b. jnenn ber ©etrieb ju einer
berjenigen Snbuftrien gehört, für meldfe ber S3unbe8rat bie er=

roünfdjten ®eroiüxgungen in anberen at§ BotfäKen aß jutäffig
erfiärt bat.)

SIrt. 5 unb 6 beftimmen unöeränbert, bah bie Boß=
giefiungS» unb ©trafbeftimmuitgen (Slrt. 17—19) beê

gabrifgefe|e§ auch gelten, bie wiberfpredjeuben
Beftimmungen beê gabrtfgefetjeä mit ben gegenwärtigen
aufgehoben finb, bie berfaffuttgSmä^ige Befamitmadjung
unb fomit bie BeferenbumSfrift borbehalten bleiben.

(Sine Bfilbernng ber Beftimmuitgen für bie @e=

roerbe befteht nach b'iefen Befc£)tüffen be§ @tänberate§
barin, bah bie Borabenbe bon gefe|Iichen gcfttagert
geftridhen würben ; eg fjanbeit fid), wenn man bon ben»

jeuigen abfielt, wetdie ohnehin auf einen Sonntag
fallen, nur um höcfjftenS 5 im 3af)re. ferner würbe
bie Bfögticf)feit, au§uahm§weife unb borübergehenb
Uebergeitbewißigungen gu erhalten, für alte 3nbuftrie=
gweige qrunbfä^Iidh ausgebrochen, fafl§ ba§ gwingenbe
BebürfniS nachgewiefen wirb unb nicht nur ein „9tot=

fall" befteht, wie ber BunbeSrat fagte. §ier hobelt
eê fidh immerhin mehr um eine rebaftioneße, at§ eine ma=
terieîte Stenberung, benn ba§ SBort „Notfall" täfjt eine
gebehnte interprétation genau fo gu, wie ber Stugbrucf
„gwingenbe aufjete Beranlaffung". ®a§ SBort „äußere"
ift fogar berfängtich ; tann nid)t auch eine „innere"
Beranlaffung ba fein? SBo ift hier bie érenge? SBidjtig
ift bie Stenberung, bah bie Uebergeitbewißigungen, wie
bei ben SBocfjentagen nicht bon ber ^antonSregierung in
aßen gälten, fonbern nur bann, wenn eg fid) um mehr
als 2 SBodjen hanbett, gewährt werben fönnen. ®ie
Stnberen fönnen burcfj bie DrtSbehörben entfdjieben
werben.

Berfchärft würbe bie Bortage baburçh, bah baS

Berbot, über bie gefehtidje StrbettSgeit hmau§ feine
Arbeit mit nad) fpaufe geben gu bürfen, auf aße Sage
ber SBodje auSgebetjnt werben foß, wogegen ein Ber=
treter ber ilhreuinbuftrie im ©tänberat einige Bebenfen
äuherte.

Sie SiSfuffion würbe im ©tönberat wenig benu|t,
in einer ©ijmng formte bie Beratung erlebigt werben.
$wei Bebner berioenbeten fidh auS fonfeffioncßen 3Jto=

tiben für bie Beibehaltung ber Borabenbe bon gefU
tagen. @S fpradjen (ich 2 SBitgtieber ohne GËrfotg

für eine Gsrmähigung ber Beftimmuitgen in bem Sinne
auS, bah ©dfßuh • um 5 UF)r erfiärt, aber nidht neun
Stunben âJîajçimatarbeitSgeit beftimmt würbe. Sie
betonten, bah ber ^auptgebanfe ber. Bortage bie 0ret=

Telegr.-Adresse : Armatarenfabrik. Telephon 214.

Filiale der ©
Armaturen- und Maschinenfabrik Akt.-Oes., Nürnberg.
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Der Bundesrat wird außerdem diejenigen Industrien
bezeichnen, welchen in Würdigung ihrer besonderen Be-
triebsverhältnisse Bewilligungen für Verlängerung der
Samstagsarbeit auch aus anderen Gründen und für
längere Zeildauer erlaubt werden dürfen. Die Erteilung
der Bewilligungen ist Sache der in Art. 11 Absatz 4
des Fabrikgesetzes bezeichneten kantonalen Behörden.
(Der Bundesrat will die Bewilligungen nur durch die Kantons-
regierungen erteilen lassen und zwar a. wenn Notfälle, deren
Natur angegeben ist, vorliegen; b, wenn der Betrieb zu einer
derjenigen Industrien gehört, für welche der Bundesrat die er-
wünschten Bewilligungen in anderen als Notfällen als zulässig
erklärt hat.)

Art. 5 und 6 bestimmen unverändert, daß die Voll-
ziehungs- und Strafbestimmungen (Art. —19) des

Fabrikgesetzes auch hier gelten, die widersprechenden
Bestimmungen des Fabrikgesetzes mit den gegenwärtigen
aufgehoben sind, die verfassungsmäßige Bekanntmachung
und somit die Referendumsfrist vorbehalten bleiben.

Eine Milderung der Bestimmungen für die Ge-
werbe besteht nach diesen Beschlüssen des Stünderates
darin, daß die Vorabende von gesetzlichen Festtagen
gestrichen wurden; es handelt sich, wenn man von den-
jenigen absieht, welche ohnehin auf einen Sonntag
fallen, nur um höchstens 5 im Jahre. Ferner wurde
die Möglichkeit, ausnahmsweise und vorübergehend
Ueberzeitbewilligungen zu erhalten, für alle Industrie-
zweige grundsätzlich ausgesprochen, falls das zwingende
Bedürfnis nachgewiesen wird und nicht nur ein „Not-

fall" besteht, wie der Bundesrat sagte. Hier handelt
es sich immerhin mehr um eine redaktionelle, als eine ma-
terielle Aenderung, denn das Wort „Notfall" läßt eine
gedehnte Interpretation genau so zu, wie der Ausdruck
„zwingende äußere Veranlassung". Das Wort „äußere"
ist sogar verfänglich; kann nicht auch eine „innere"
Veranlassung da sein? Wo ist hier die Grenze? Wichtig
ist die Aenderung, daß die Ueberzeitbewilligungen, wie
bei den Wochentagen nicht von der Kantonsregierung in
allen Fällen, sondern nur dann, wenn es sich um mehr
als 2 Wochen handelt, gewährt werden können. Die
Anderen können durch die Ortsbehörden entschieden
werden.

Verschärft wurde die Vorlage dadurch, daß das
Verbot, über die gesetzliche Arbeitszeit hinaus keine
Arbeit mit nach Hause geben zu dürfen, auf alle Tage
der Woche ausgedehnt werden soll, wogegen ein Ver-
treter der Uhrenindustrie im Ständerat einige Bedenken
äußerte.

Die Diskussion wurde im Ständerat wenig benutzt,
in einer Sitzung konnte die Beratung erledigt werden.
Zwei Redner verwendeten sich aus konfessionellen Mo-
tiven für die Beibehaltung der Vorabende von Fest-
tagen. Es sprachen sich nur 2 Mitglieder ohne Erfolg
für eine Ermäßigung der Bestimmungen in dem Sinne
aus, daß Schluß um 5 Uhr erklärt, aber nicht neun
Stunden Maximalarbeitszeit bestimmt würde. Sie
betonten, daß der Hauptgedanke der. Vorlage die Frei-

Veiegr.-kldresss: àrmatursiiiabrik. leloMou 214.
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gäbe um 5 Uhr fei, bamit bie Verheirateten 3lrbeiter=
innen bomb, ihre Arbeiten für ben §auSl)alt bor bem

Sonntag erlebigen tonnten. 39?it 23 Stimmen gegen
10 ©nthattunaen ging jebocE) bie S3egrengung auf neun
Stunben buccp. @me SDÎinberhett ber Kommiffton hatte
fidb für Nichteintreten auf baS ©efep überhaupt, wenig»
ftertS bei ben KommiffionSVerhanblungen, ausgesprochen.

Söenn man bie $ufammenfe|ung beS StänberateS
in 95etradE)t §ieb)t, fo tann man angeficptS ber faft auS=

fd^Iiehlidb bem SBerwaltungSfache unb ber SuriSprubeng
nat)eftei)enben Greifen eine eiitgehenbe fachgemähe 3Bür=

bignng ber Verfcpiebenen ©inwänbe gegen bie Vorlage,
meldte bon jenen Greifen borgebracht würbe, bie bie

folgen beS @efe|eS gu tragen haben, nicht wo [ff erwarten.
@S gehört ohnehin nicht gu ben augenehmen Stufgaben,
gegen 93eftimmungen Dppofition gu machen, für bie fo
biete wirtliche unb namentlich Vermeintliche humanitäre
©rünbe borgebracht werben tonnen. ÜEtan fept fidj
leidet bem Vorwurfe beS „93olfSfeinbeS" ober „un*
menfetfticher ©efiunungSWehe" unb bergleichen auS. @8

ift biet bantbarer, in ber Oeffentlichfeit für eine foldEje

Vortage einzutreten unb bie Siebenten ber beteiligten
Greife abgufchwächen ober gu übergehen, als für bie»

fetben gu Wirten.
Sn ber $)iSfuffiou würbe gwar bon feiten ber

Kommiffioit anerfannt, bah bie Vorlage für bie ©e=

werbe wichtig fei, ba feit bem SBunbeSbefchtuh bon
1891 bie Kleinbetriebe in erhöhtem Sötafje unterftettt
feien unb bah &aS jfubrifgcfei nicht fo für biefe 33e=

triebe paffe, wie ein ©ewerbegefep. immerhin — fo
hiep eS in ber S3egrünbung — geige auch für bie @e»

werbe baS neue ©efe$ nichts Unerträgliches, teine map»
tofen unb teine unerträglichen Opfer man tönne
allgemein eine anbere Regelung ber StrbeitSgeit bor»
nehmen unb baS fottte bei SBieten nicht altgu fchwer
fein. SDtit biefen allgemeinen NebenSarten ift bem Uebel»

ftattbe natürlich nicht abgeholfen, bah mit bem Scpluh
ber SBerfftätte, intlufibe $u£geit, um 5 Uhr für bie
bem täglichen Sebürfnis berSebölferung, bem Reparatur»

unb $tambenberfehr bienenben ©ewerbe nicht gebient
ift. 3)er SamStag ift unb bleibt bei ben ©emerben ber
am meiften befdjafttgte SEag ber gangen SBoche unb
mit ber .©rgiepung beS ißublifumS unb namentlich ber
fÇremben gu anberen Sitten, wie bewerft würbe, ift'S
eben tljeoretifch, aber nicht in ber üßrajis balb gemacht.
®aS fÇabrifgefei geftattet bie Verlegung ber 10 Stunben
gwifdhen 6 Uhr morgens unb 8 Uhr abenbS, fomit
finb 2 bis 3 Stunben am Slbenb für ben SSerfepr,
namentlich wäprenb ber Saifon, abgefchnitten. fiierin
liegt für bie ©ewerbe ber ^auptnaipteil, für
bas fjßubtifum bie bejatorifepe golge. ÜDurcp ben ©in»
fcpluh ber ißupgeit in bie 9 Stunben bis 5 Uhr ift
für bie ©ewerbe noch mehr als 1 Stunbe SSerluft.

SSenn ituferer ©ingabe Uebertreibung unb Snton»
fequeng borgepatten unb gum 33ewetfe perborgepoben
würbe, bah 3Ré|ger, SBäcfer, Konbitoren, bie fiep gegen
baS ©efejj auSgejpröcpen, gar nicht unter bem $übrif»
gefepe ftünben, fo muh bemerft werben, ba| in unferer
©ingabe genau baSfelbe beigefügt war mit bem 93e=

werfen, bah biefe ©ewerbe aber feinen Slugenblicf
ficher feien, wenn fie unterftettt würben, ba feit bem
Snfrafttreteu beS ©efepeS gang gegen ben ÜBiüen ber
Urheber unb gum Seil ben SBortlaut beS ©efepcS
Slnwenbungen unb SluSlegungen erfolgten, bie man
ehebem aucp nicht für benfbar gehalten hätte. §tt ber
OiSfuffton würbe bon |jcrrn SNunginger bewerft, bah
eine ÜJtihftimmung im Sotte beftehe unb „man nicht
immer gang gegen bureaufratifepe Slnwanblungen beS

SitnbeS gefcEjü^it fei". |jerr SBunbeSrat gorrer gab gwar
bie Sterfidjerung ab, bah man bei ber §anbpabmtg beS

@efe|eS „ben ÎBerftanb werbe walten laffen müffen,
bah ber begriff ber ®eweiSlaft anberS als bei einem

gibilgericpt
"
aufgefafjt werben müffe", allein wenn in

einigen Sahren naturgemäh ißerfonenwecpfel eintreten
unb bie 3SorauSfe|ungen, bie gu bem ©efepe geführt
haben, nicht mehr aEfeitig befannt finb, fo fürchten bie
©ewerbetreibenbeu, es werben bie inSluSficht gefteEten
SXuSnahmen unb ©rleichterungen entgegen unb ber
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gäbe um 5 Uhr sei, damit die verheirateten Arbeiter-
innen vorab, ihre Arbeiten für den Haushalt vor dem

Sonntag erledigen könnten. Mit 23 Stimmen gegen
10 Enthaltungen ging jedoch die Begrenzung auf neun
Stunden durch. Eine Minderheit der Kommission hatte
sich für Nichteintreten auf das Gesetz überhaupt, wenig-
siens bei den Kommissionsverhandlnngeu, ausgesprochen.

Wenn man die Zusammensetzung des Ständerates
in Betracht zieht, so kann man angesichts der fast aus-
schließlich dem Verwaltungsfache und der Jurisprudenz
nahestehenden Kreisen eine eingehende sachgemäße Wür-
digung der verschiedenen Einwände gegen die Vorlage,
welche von jenen Kreisen vorgebracht wurde, die die

Folgen des Gesetzes zu tragen haben, nicht wohl erwarten.
Es gehört ohnehin nicht zu den angenehmen Aufgaben,
gegen Bestimmungen Opposition zu machen, für die so

viele wirkliche und namentlich vermeintliche humanitäre
Gründe vorgebracht werden können. Man setzt sich

leicht dem Vorwurfe des „Volksfeindes" oder „un-
menschlicher Gesinnungswe'je" und dergleichen aus. Es
ist viel dankbarer, in der Oeffentlichkeit für eine solche

Vorlage einzutreten und die Bedenken der beteiligten
Kreise abzuschwächen oder zu übergehen, als für die-
selben zu wirken.

In der Diskussion wurde zwar von feiten der
Kommission anerkannt, daß die Vorlage für die Ge-
werbe wichtig sei, da seit dem Bundesbeschluß von
1891 die Kleinbetriebe in erhöhtem Maße unterstellt
seien und daß das Fabrikgesetz nicht so für diese Be-
triebe passe, wie ein Gewerbegesetz. Immerhin — so

hieß es in der Begründung — zeige auch für die Ge-
werbe das neue Gesetz nichts Unerträgliches, keine maß-
losen und keine unerträglichen Opfer man könne
allgemein eine andere Regelung der Arbeitszeit vor-
nehmen und das sollte bei Vielen nicht allzu schwer
sein. Mit diesen allgemeinen Redensarten ist dem Uebel-
stände natürlich nicht abgeholfen, daß mit dem Schluß
der Werkstätte, inklusive Putzzeit, um 5 Uhr für die
dem täglichen Bedürfnis der Bevölkerung, dem Reparatur-

und Fremdenverkehr dienenden Gewerbe nicht gedient
ist. Der Samstag ist und bleibt bei den Gewerben der
am meisten beschäftigte Tag der ganzen Woche und

- mit der.Erziehung des Publikums und namentlich der
Fremden zu anderen Sitten, wie bemerkt wurde, ist's
eben theoretisch, aber nicht in der Praxis bald gemacht.
Das Fabrikgesetz gestattet die Verlegung der 10 Stunden
zwischen 6 Uhr morgens und 8 Uhr abends, somit
sind 2 bis 3 Stunden am Abend für den Verkehr,
namentlich während der Saison, abgeschnitten. Hierin
liegt für die Gewerbe der Hauptnachteil, für
das Publikum die vexatorische Folge. Durch den Ein-
schluß der Putzzeit in die 9 Stunden bis 5 Uhr ist
für die Gewerbe noch mehr als 1 Stunde Verlust.

Wenn unserer Eingabe Uebertreibung und Jnkon-
sequenz vorgehalten und zum Beweise hervorgehoben
wurde, daß Metzger, Bäcker, Konditoren, die sich gegen
das Gesetz ausgesprochen, gar nicht unter dem Fabrik-
gesetze stünden, so muß bemerkt werden, daß in unserer
Eingabe genau dasselbe beigefügt war mit dem Be-
merken, daß diese Gewerbe aber keinen Augenblick
sicher seien, wenn sie unterstellt würden, da seit dem
Inkrafttreten des Gesetzes ganz gegen den Willen der
Urheber und zum Teil den Wortlaut des Gesetzes
Anwendungen und Auslegungen erfolgten, die man
ehedem auch nicht für denkbar gehalten hätte. In der
Diskusston wurde von Herrn Munzinger bemerkt, daß
eine Mißstimmung im Volke bestehe und „man nicht
immer ganz gegen bureaukratische Anwandlungen des
Bundes geschützt sei". Herr Bundesrat Forrer gab zwar
die Versicherung ab, daß man bei der Handhabung des
Gesetzes „den Verstand werde walten lassen müssen,
daß der Begriff der Beweislast anders als bei einem

Zivilgericht aufgefaßt werden müsse", allein wenn in
einigen Jahren naturgemäß Personenwechsel eintreten
und die Voraussetzungen, die zu dem Gesetze geführt
haben, nicht mehr allseitig bekannt sind, so fürchten die
Gewerbetreibende«?, es werden die in Aussicht gestellten
Ausnahmen und Erleichterungen entzogen und der
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gleite Suterpretationgprogefj bor fich geifert, tute bag
Bei ber Stuglegung be8 löegriffeg „Sabril" gefc^el)ert
ift. SBenn mart liier ernftlich hätte borbeugen motten,
fo märe bag etngig richtige geroefen, eine Special»
fommiffion emgufe|en — etma mie bie Stlfohottommiffion,
ober rtocf) beffer eine foldje, mie fie ber SSerroaltunggrat
ber 93uttbeêbaf)nen barftettt —, bie bie- §anb^aBung,
Snterpretation beg gabrilgefeheg beforgt unb gugleidj
atg S3efchmerbeinftang gu bienen battel So mie bie
Sache je|t liegt, ift man bem Spiel beg 8ufatteg an»
heimgegeben, ba ft<h meber bie 33unbe8berfammlung,
nutb bag SSunbeggeridjt mit bem gabrifgefetj in oben
benannter SBeife befaffen tonnen. §r. a. gabrilinfpeftor
Tr. Schüler batte eine folcbe gemifcbte fommiffion Bon
Unternehmern unb Arbeitern fdjon im Sabre 1874 bei
Schaffung beg (Sefe^eg borgefehen.

8m Stäuberat mürben balfer auch bie SBebenlen
ber (Seroerbe auf bie Slugnahmebeftimmungen Oer»

roiefen, bie bem Sunbegrat bag Stecht geben, Snbuftrie»
groeige bom ©efetje gang ober teilmeife grt entlaften.
SBenn bieg ben (Seroerben gegenüber in meitgebenbem
Waffe geflieht unb in nicht align ferner 8eit ein (Se»

toerbegefeb gefdjaffen mirb, bag enbücE) einmal ben
©ebürfniffen ber (Semerbe geregt mirb, fo tonnen bie
(Seroerbe fiçb tait ber Sachlage abftnben, aber rao bleibt
bie (Sarantie hiefür?

@g ift, mie früher mieberbolt betont mürbe, nicht
Wanget an fogialem (Sefülfl feiteng ber (Semerbe unb
auch nicht ber Snbuftrie, ber oponiert, fonbern eg ift
bie (Seroiffheit, baff biet ein bringenbeg S3ebürfnig für
eine gefefttiche Siegelung,- namentlich auch angeficbtg beg

noch fo febr unentroictelten auglänbifchen Slrbeiterfclfuheg
nicht borliege, bag (Seroerbe unb bie fteininbuftrie
nicht nur um eine Stunbe Strbeitggeit per SBoche, fon»
bern in öerfchiebenen fällen mehr, gefürgt merben, ber
Sohn ber Slrbeiter berringert mirb, baburdj neue Sohn»
fämpfe betanfbefchmoren merben. unb bie. S3erbienft=
ïofigïeit überhaupt geförbert mirb. Tie. allgemeine

fompeteng, bie bem Sunbegrate auch biet mieber ge»
geben ift, mahnt bie (Seroerbetreibenben gur großen
Sorficht, mie biefe freife auch bittere 33ef<hroerbe führen,
baff mart bie Slrbeitergefefse, fogar ohne baff eg berlangt
mar, auggebeljnt, ber geroerblidjen (Sefefcgebung bagegert
lein (Sebör fdjenlt.

_____

Dftfchmeigerifdjer TredjSler.
meifter <5Berbanb. (fort.) Ter
im Wonat 8uli gegrünbete Oft»
fchmeigerifche Trech8letmeifter=
S3erbanb hält Sonntag ben 27.
September nächfihin im ©afé
Steinbocï in grauen f e l b, bor»
miitagg 7*10 übt, feine $aupt=
berfammlung ab gur ©rlebigung
bon »nichtigen Traïtanben.

Ta gur gleichen $eit in
grauenfelb bie VII. Schme ige»

rtfcpe Sanbmirtfchaftlich'e Slugfiellung ftatt»
finbet, ift ben Teilnehmern an biefer SSerfammlung
hernach gute (Setegenljeit geboten, bie Slugfieüung gu
befuchen unb merben bie Herren Trech8lermèifter aug
ber gangen Dftfchtoeig freunblichft jeingelaben, an biefer
SSerfammlung gu erffeinen unb babei bag 3tü|li<he mit
bem Singenehmen gu Oerbittben. Sllfo auf nach grauen»
felb am 27. September 1

Unlauterer SSBettbemerb int further Wöbclgcfchäft.
Taff eg gerabe im fanton Zürich an ber ßeit ift, enb»

lieh mit bem ffirlaff üon gefefclichen 93eftimmungen gegen
ben unlautern SBettberoecb ernft gu machen, hut $err
Tr. St. füngft in ber „31. $. 8-" lu unmiberlegbarer
SBeife bargetan. $eute hüben mir aber leiber noch
leinen foldjen, fo baff ber unlautere SBettbemerb bei
ung budhftäblich muchert. SBefonberg in ber Tapegierer»
unb Wöbelbranche leiften fich Oiele „(Sef<häft8leute" Un»
glaublicheg. @8 ift beinahe baarfträubenb, mag hier
unter ber Stegibe ber (Seroerbefreiheit gefche|en barf.

8n ben le|ten Sahren finb in 3üri<h bie Wobei»
gefchäfte mie fßilge aug ber @rbe gefchoffen. 33argafj=
lungg» unb Slbgablungggefchäfte, beren Snhuber fehr oft
nicht einmal SBerufgleute finb, metteifern mit aQen rnög»
liehen unb unglaublichen Wittein, fäufer berangulotfen.
Slber bem nicht genug: biefe (Sefchäfte geben Wobei in

fommiffton an gamilien, melche fi<h aug bem SSerlaufe
berfelben eine ißroüifion alg Stebenüerbienft ermerben
lönnen. Sobalb bie Wobei bei ihnen eingeteilt finb,
fo beginnt ber ©infteÜer gu inferieren. „SBegen Slbreife",
„aug gutem ^ßrioatbaufe", „megen Slufhebung ber S3er»

lobung" u. f. m. finb bie Titel, unter benen biefe fom»
miffiongmaren bem ^ublilum angepriefen merben. Tag
ißublilum glauTbt beim Sefen folder Snferate einen @e=

tegenheitglauf machen gu tonnen unb ftrömt leiber in
hellen Scharen nach tiefen Orten, mo man gufäHig
einen fo guten ,,Sc|i(ï" machen tann. Stur gemach l
Tu fommft noch früh genug. Tenn roenn bag aug»
gefchriebene Wobei abgefegt ift, fo fteüt ber @infteHer
in ber gleichen halben Stunbe ein gmeiteg unb ein britteg
ein : bag Ißublifum aber läuft unb tauft unb gratuliert
fich gur gemachten Slfguifition ; bie §augfrau bilbet fich

gar noch etwag ein, bag Snferat in ber ßeüung guerft
gelefen gu haben, guerft auf bie Sbee getommen gu fein.
Tie gteube mirb nicht lange mähren. Tie Wobei halten
meifteng bie fritil eineg SBerufgmanneg nicht aug. Tagu
finb fie burchmeg im greife gu hoch- Ter fäufer ift
felber ber S3etrogene, ber gu ben SrfteUunggtoften beg

Wöbelg hingu in bem greife, ben er auggibt, auch noch
bie ^robifion für ben fommiffionär gu begaben hat.
©efchäbigt mirb burch folch unlautereg ©efchäftggebaren
ferner aber auch ber reelle (Se{<häft8mann, ber feinen
S3eruf gelernt unb reelle ©egenftänbe auf reellem SBege
bem 5ßublitum offeriert.

Um an einem fonlreten SBeifpiele gu geigen, mie un»
üerjehämt fich biele „(Sefchäftgleute" in ber ^anbhabung
ihrer unlautern Sßraftifern benehmen, möge folgenbeg
bienen: S3or mir liegt eine neuere Stummer einer ber
täglich in gürich erf^einenben 8eitungen, auf bie ich

aufmetffam gemacht morben bin. Ta mirb benn inferiert :

„(Srofjer, billiger Wöbeloertauf". @g folgt hietauf ber
nachftehenbe ' ^affug, gum Teil in getifchrift : „Ä'eine
Hommiffiongmare, mie aug fogen. guten ^ßriüathäufern
megen fofortiger Stäumung, Ôccafion, ißlafemangel 2c.

minbermertige SBare um hohe" ißreig unter falfchen
SSorfpiegelungen angepriefen mirb, fonbern folibe felbft»
Oerfertigte Wobei mit fchriftlicher (Sarantie". Someit
ift nun alles recht. Ter Snferent gibt bem Sefer be»

fannt, „mieg gemalt mirb", bon gemiffen (Sejchäftg»

leuten. Stun aber bie ^ehrfeite : berfelbe (Sefchäftgmann,
melcher obigeg Snferat in bie 8eitung gefegt, hat im
gleichen blatte noch gtoei anbere Snferate. Tag eine

empfiehlt gmei Stolhaarbetten, „noch neu" unb läfjt
ben Saufluftigen in bie SBohnung beg Snferenten gehen,
melche auf eine anbere Straffe geht, mie bag §aupt=
gefchäft. ßonbeniert bem Saufluftigen aber bag Wöbet
nicht, ja bann führt man ihn einfach ing (Sefchäft hinunter.

388 Jllustr. schweiz. Handw.-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweizer. Gewerbevereins) Nr. 24

gleiche Jnterpretationsprozeß vor sich gehen, wie das
bei der Auslegung des Begriffes „Fabrik" geschehen
ist. Wenn man hier ernstlich hätte vorbeugen wollen,
so wäre das einzig richtige gewesen, eine Speziall
kommission einzusetzen — etwa wie die Alkoholkommission,
oder noch besser eine solche, wie sie der Verwaltungsrat
der Bundesbahnen darstellt —, die die- Handhabung,
Interpretation des Fabrikgesetzes besorgt und zugleich
als Beschwerdeinstanz zu dienen hätte! So wie die
Sache jetzt liegt, ist man dem Spiel des Zufalles an-
heimgegeben, da sich weder die Bundesversammlung,
noch das Bundesgericht mit dem Fybrikgesetz in oben
benannter Weise befassen können. Hr. a. Fabrikinspektor
Dr. Schuler hatte eine solche gemischte Kommission von
Unternehmern und Arbeitern schon im Jahre 1874 bei
Schaffung des Gesetzes vorgesehen.

Im Ständerat wurden daher auch die Bedenken
der Gewerbe aus die Ausnahmebestimmungen ver-
wiesen, die dem Bundesrat das Recht geben, Industrie-
zweige vom Gesetze ganz oder teilweise zu entlasten.
Wenn dies den Gewerben gegenüber in weitgehendem
Maße geschieht und in nicht allzu ferner Zeit ein Ge-
Werbegesetz geschaffen wird, das endlich einmal den
Bedürfnissen der Gewerbe gerecht wird, so können die
Gewerbe sich mit der Sachlage abfinden, aber wo bleibt
die Garantie hiefür?

Es ist, wie früher wiederholt betont wurde, nicht
Mangel an sozialem Gefühl seitens der Gewerbe und
auch nicht der Industrie, der oponiert, sondern es ist
die Gewißheit, daß hier ein dringendes Bedürfnis für
eine gesetzliche Regelung,- namentlich auch angesichts des

noch so sehr unentwickelten ausländischen Arbeiterschutzes
nicht vorliege, das Gewerbe und die Kleinindustrie
nicht nur um eine Stunde Arbeitszeit per Woche, son-
dern in verschiedenen Fällen mehr, gekürzt werden, der
Lohn der Arbeiter verringert wird, dadurch neue Lohn-
kämpfe heraufbeschworen werden, und die Verdienst-
losigkeit überhaupt gefördert wird. Die allgemeine
Kompetenz, die dem Bundesrate auch hier wieder ge-
geben ist, mahnt die Gewerbetreibenden zur großen
Vorsicht, wie diese Kreise auch bittere Beschwerde führen,
daß man die Arbeitergesetze, sogar ohne daß es verlangt
war, ausgedehnt, der gewerblichen Gesetzgebung dagegen
kein Gehör schenkt.

Uerblmdswesen.
Ostschweizerischer Drechsler-

Meister > Verband. (Korr.) Der
im Monat Juli gegründete Ost-
schweizerische Dtechslermeister-
Verband hält Sonntag den 27.
September nächsthin im Cafe
Steinbock in Frauenfeld, vor-
Mittags V-Il) Uhr, seine Haupt-
Versammlung ab zur Erledigung
von wichtigen Traktanden.

Da zur gleichen Zeit in
Frauenfeld die VII. Schweize-

rlsche Landwirtschaftliche Ausstellung statt-
findet, ist den Teilnehmern an dieser Versammlung
hernach gute Gelegenheit geboten, die Ausstellung zu
besuchen und werden die Herren Drechslermeister aus
der ganzen Ostschweiz freundlichst eingeladen, an dieser
Versammlung zu erscheinen und dabei das Nützliche mit
dem Angenehmen zu verbinden. Also auf nach Frauen-
seid am 27. September!

Verschiedenes.
Unlauterer Wettbewerb im Zürcher Möbelgeschäft.

Daß es gerade im Kanton Zürich an der Zeit ist, end-
lich mit dem Erlaß von gesetzlichen Bestimmungen gegen
den unlautern Wettbewerb ernst zu machen, hat Herr
Dr. St. jüngst in der „N. Z. Z." in unwiderlegbarer
Weise dargetan. Heute haben wir aber leider noch
keinen solchen, so daß der unlautere Wettbewerb bei
uns buchstäblich wuchert. Besonders in der Tapezierer-
und Möbelbranche leisten sich viele „Geschäftsleute" Un-
glaubliches. Es ist beinahe haarsträubend, was hier
unter der Aegide der Gewerbefreiheit geschehen darf.

In den letzten Jahren sind in Zürich die Möbel-
geschäfte wie Pilze aus der Erde geschossen. Barzah-
lungs- und Abzahlungsgeschäfte, deren Inhaber sehr oft
nicht einmal Berufsleute sind, wetteifern mit allen mög-
lichen und unglaublichen Mitteln, Käufer heranzulocken.
Aber dem nicht genug: diese Geschäfte geben Möbel in
Kommisston an Familien, welche sich aus dem Verkaufe
derselben eine Provision als Nebenverdienst erwerben
können. Sobald die Möbel bei ihnen eingestellt sind,
so beginnt der Einsteller zu inserieren. „Wegen Abreise",
„aus gutem Privathause", „wegen Aufhebung der Ver-
lobung" u. s. w. sind die Titel, unter denen diese Kom-
missionswaren dem Publikum angepriesen werden. Das
Publikum glaubt beim Lesen solcher Inserate einen Ge-
legenheitskaus machen zu können und strömt leider in
hellen Scharen nach diesen Orten, wo man zufällig
einen so guten „Schick" mächen kann. Nur gemach!
Du kommst noch früh genug. Denn wenn das aus-
geschriebene Möbel abgesetzt ist, so steyt der Einsteller
in der gleichen halben Stunde ein zweites und ein drittes
ein: das Publikum aber läuft und kauft und gratuliert
sich zur gemachten Akquisition; die Hausfrau bildet sich

gar noch etwas ein, das Inserat in der Zeitung zuerst
gelesen zu haben, zuerst auf die Idee gekommen zu sein.
Die Freude wird nicht lange währen. Die Möbel halten
meistens die Kritik eines Berufsmannes nicht aus. Dazu
sind sie durchweg im Preise zu hoch. Der Käufer ist
selber der Betrogene, der zu den Erstellungskosten des
Möbels hinzu in dem Preise, den er ausgibt, auch noch
die Provision für den Kommissionär zu bezahlen hat.
Geschädigt wird durch solch unlauteres Geschäftsgebaren
ferner aber auch der reelle Geschäftsmann, der seinen
Beruf gelernt und reelle Gegenstände auf reellem Wege
dem Publikum offeriert.

Um an einem konkreten Beispiele zu zeigen, wie un-
verschämt sich viele „Geschäftsleute" in der Handhabung
ihrer unlautern Praktikern benehmen, möge folgendes
dienen: Vor mir liegt eine neuere Nummer einer der
täglich in Zürich erscheinenden Zeitungen, auf die ich
aufmerksam gemacht worden bin. Da wird denn inseriert:
„Großer, billiger Möbelverkauf". Es folgt hierauf der
nachstehende Passus, zum Teil in Fettschrift: „Keine
Kommissionsware, wie aus sogen, guten Privathäusern
wegen sofortiger Räumung, Occasion, Platzmangel zc.

minderwertige Ware um hohen Preis unter falschen
Vorspiegelungen angepriesen wird, sondern solide selbst-
verfertigte Möbel mit schriftlicher Garantie". Soweit
ist nun alles recht. Der Inserent gibt dem Leser be-

kannt, „wies gemacht wird", von gewissen Geschäfts-
leuten. Nun aber die Kehrseite: derselbe Geschäftsmann,
welcher obiges Inserat in die Zeitung gesetzt, hat im
gleichen Blatte noch zwei andere Inserate. Das eine

empfiehlt zwei Roßhaarbetten, „noch neu" und läßt
den Kauflustigen in die Wohnung des Inserenten gehen,
welche auf eine andere Straße geht, wie das Haupt-
geschäft. Konveniert dem Kauflustigen aber das Möbel
nicht, ja dann führt man ihn einfach ins Geschäft hinunter.
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